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I) Kostenerstattungssatz  
Der Kostenerstattungssatz je Unterrichtseinheit nach § 25 (1) DeuFöV beträgt ab 
01.11.23 5,12 €.  

 
 

II) Kostenbeitrag 
Der Kostenbeitrag je Unterrichtseinheit für beschäftigte Teilnehmende nach § 4 
Absatz 4 und 5 DeuFöV beträgt ab 01.11.23 2,56 €. 

 
 

III) Aufwandsvergütung für sozialpädagogische Begleitung  
Der Aufwand für eine sozialpädagogische Begleitung in Spezialkursen nach  
§ 13 Absatz 1 Nummern 3 und 4 DeuFöV (Zielniveau A2 und B1) und Basiskursen 
nach § 12 Absatz 1 Nummer 1 DeuFöV (Zielniveau B2) durch geeignete Fachkräfte 
wird im Rahmen der Schlussabrechnung zusätzlich zum Kostenerstattungssatz 
pauschal je vollständig durchgeführtem Kurs und Kursbeginn ab 01.11.23 wie 
folgt vergütet: 
 
Sozialpädagogische Begleitung ab 400 UE    

  
2.850,00 € 

Sozialpädagogische Begleitung ab 500 UE  3.550,00 € 
 
 

IV) Aufwandsvergütung Fachdozenten 
Der Aufwand für Fachdozenten in BSK, begleitend zur Anerkennung des auslän-
dischen Berufsabschlusses oder des fachspezifischen Unterrichts nach § 13 Ab-
satz 1 Nummer 1 und 2 DeuFöV wird im Rahmen der Schlussabrechnung zusätz-
lich zum Kostenerstattungssatz pauschal ab dem 01.11.23 für neu beginnende 
und vollständig abgeleistete Kursabschnitte von 100 Unterrichtseinheiten wie 
folgt vergütet: 
 
Fachspezifischer Unterricht Einzelhandel                  810,00 € 
Fachspezifischer Unterricht Job-BSK                               810,00 € 
Fachspezifischer Unterricht Gewerbe/Technik      810,00 € 
Anerkennungsverfahren Gesundheitsfachberufe      810,00 € 
Anerkennungsverfahren akademische Heilberufe               1.710,00 € 
 
 

V) Deutsch-Tests für den Beruf (DTB) Erstattungssätze 
Der Aufwand für die Durchführung von DTB entsprechend § 15 Absatz 2 AbrRL 
DeuFöV wird je Teilnahmeberechtigten ab dem 01.01.23 wie folgt vergütet: 
 
DTB mit Zielsprachniveau A2          

        
        

 122,65 € 
DTB mit Zielsprachniveau B1   127,45 € 
DTB mit Zielsprachniveau B2   133,86 € 
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DTB mit Zielsprachniveau C1           140,33 € 
 
 

VI) Kursabsicherungszulage  
Die Kursabsicherungszulage beträgt  
bei 14 Teilnehmenden zu Kursbeginn       420,00 € 
bei 13 Teilnehmenden zu Kursbeginn       840,00 € 
bei 12 oder weniger Teilnehmenden zu Kursbeginn              1.250,00 € 

 
 

VII) Pauschalen „Azubi-BSK“  
Der erhöhte Aufwand für kursvorbereitende und kursbegleitende Tätigkeiten so-
wie für die Konzepterstellung wird im Rahmen der Schlussabrechnung zusätzlich 
zum Kostenerstattungssatz pauschal je vollständig durchgeführten Kurs wie folgt 
vergütet:  
 
Konzeptpauschale                                                                                           1.070,00 € 
Aufwandspauschale                                                                                        1.930,00 € 
 
 

VIII) Pauschalen „Fachpraxis-BSK“ (vormals: UB1 mit FPSU) 
Der Aufwand für eine sozialpädagogische Begleitung in Fachpraxis-BSK wird im 
Rahmen der Schlussabrechnung zusätzlich zum Kostenerstattungssatz pauschal 
ab dem 01.11.23 für neu beginnende und vollständig abgeleistete Kursabschnitte 
von 100 Unterrichtseinheiten mit 712,50 € vergütet. 
 
 

IX) Pauschalen „Job-BSK (fachspezifischer Unterricht)“ 
Der erhöhte Aufwand für kursvorbereitende und kursbegleitende Tätigkeiten so-
wie für das individuelle Sprachcoaching wird im Rahmen der Schlussabrechnung 
zusätzlich zum Kostenerstattungssatz pauschal je vollständig durchgeführtem 
Kurs wie folgt vergütet: 
 
Aufwandspauschale        2.400,00 € 
Sprachcoachingpauschale       1.600,00 € 
 
 
 
 
 
 
 

 




